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B e k a n n t m a c h u n g 
 
 

Hiermit mache ich öffentlich bekannt: 

Am Mittwoch, 28.10.2009, findet um 17.00 Uhr 

im großen Sitzungssaal des Rathauses der Stadt Herten 

eine Sitzung des Rates mit folgender Tagesordnung statt: 
 

 
 
 
 
 TAGESORDNUNG  

 
 
ÖFFENTLICHER TEIL: 
 
1. Bestellung der Schriftführerin des Rates und ihrer Stellvertreterin für 

die Dauer der Wahlperiode 2009-2014  
 

09/181

2. Genehmigung der Tagesordnung 
 

3. Vereidigung und Amtseinführung des Bürgermeisters durch den 
Altersvorsitzenden 
 

4. Einführung und Verpflichtung der Mitglieder des Rates durch den 
Bürgermeister 
 

5. Festlegung der Zahl der Stellvertreter des Bürgermeisters  
 

09/179

6. Wahl der Stellvertreter des Bürgermeisters 
 

7. Einführung und Verpflichtung der Stellvertreter des Bürgermeisters 
durch den Bürgermeister 
 

8. Grundsätze zur künftigen Ratsarbeit 
 

9. Einrichtung eines Integrationsrates nach § 27 der Gemeindeordnung 
-Festlegung des Wahltermins- 
 

09/178

10. Bildung eines Wahlprüfungsausschusses (§§ 39/40 
Kommunalwahlgesetz, § 66 Kommunalwahlordnung) 
 

09/180

11. Änderung der Satzung für das Jugendamt der Stadt Herten 
 

09/182

12. Änderung der Geschäftsbereiche der Beigeordneten 
Antrag nach § 15 GeschO der UBP vom 14.09.2009 
 
 

09/177

13. Bestellung eines Ersten Beigeordneten 
 

09/176

14. Niederschrift 30/04-09 



 
15. Anträge von Fraktionen und Ratsmitgliedern gemäß § 14 GeschO 

 
16. Anfragen gemäß § 15 GeschO 

 
17. Mitteilungen 

 
  
 
 
 
NICHTÖFFENTLICHER TEIL: 
 
18. Mitteilungen 

 
 
 
 
 
 
Herten, den 13.10.2009  
 

 
Dr. Uli Paetzel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



Stadt Herten 
Fachbereich Bildung, Kultur und Sport 
 
- Bereich Kindergarten und Schule - 
  Herten, 28.09.2008 
   
 
 
 
 
 

Anmeldetermine zu den Grundschulen 
 für das Schuljahr 2010/11 

 
 
 
 
Anmeldungen der Schulanfänger zu den Grundschulen 
 
Am 01. August 2010 werden alle Kinder schulpflichtig, die in der Zeit vom 01. 
Septem-ber 2003 bis zum 01. September 2004 geboren sind. 
 
Kinder, die nach dem 01 September das sechste Lebensjahr vollenden, können auf 
Antrag der Erziehungsberechtigten zu Beginn des Schuljahres in die Schule 
aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen 
und geistigen Voraussetzungen besitzen und in ihrem sozialen Verhalten 
ausreichend entwickelt sind. 
(Schulfähigkeit : § 35 Abs. 2 SchulG). 
 
Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten der zum 01. August 2010 schulpflichtig 
werdenden Kinder werden gebeten, diese Kinder in der Zeit vom 
 
 

09. bis 13.11.2009 
 
 
in einer Grundschule anzumelden. 
 
Alle Eltern bzw. Erziehungsberechtigten werden durch ein Anschreiben über die 
Anmeldetermine informiert und bekommen auch den Namen und die Anschrift der für 
ihre Kinder nächstgelegenen Schule, sowie die Anschriften der anderen Hertener 
Grundschulen, mitgeteilt. 
 
 

 
 


